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)Merkblatt Notüberbrückung (Variante 2)

Voraussetzungen
[bookmark: _GoBack]Keinerlei oder nicht hinreichend sofort verfügbare finanzielle und materielle  Mittel, welche die physische Existenz sicherstellt. Das heisst, die Notlage der Person muss so akut sein, dass der zeitliche Aufwand für ordentliche Prüfung eines Antrages auf Sozialhilfeunterstützung nicht vertretbar ist. Nothilfe soll auf maximal 10 Tage begrenzt sein.
Prüfung der Voraussetzung
Aktueller Kontoauszug mit detaillierten Positionen (im Idealfall der letzten zwei Monate); einzelne Buchungen sollten kontrollierbar sein 
Glaubhafte schriftliche Erklärung der Person, dass ein Notfall besteht und die wirtschaftliche Existenz gefährdet ist.
(Siehe Antrag)
Ansätze
Nothilfe wird nur in der Höhe der Ausgabenposition „Nahrungsmittel und Getränke des Grundbedarfes“ nach SKOS gewährt. Die Nothilfe soll als Tagesansatz ausgezahlt werden.
Das heisst, bei einer Gewichtung von 38% des Grundbedarfes ein Tagesansatz von:
1 Person		Fr. 12.30
2 Personen		Fr. 18.85
3 Personen		Fr. 23.00
4 Personen		Fr. 26.40
5 Personen		Fr. 29.85

Ist zur Wahrnehmung einer dringenden ärztlichen Untersuchung die Gewährung von Verkehrsauslagen notwendig, muss der Termin  durch den behandelnden Arzt bestätigt sein
Bei Kleinkindern, welche Windeln und spezielle Babykost benötigen, gelten folgende zusätzliche Ansätze:
Fr. 16.00 für eine Packung Windeln (Migros, ca, 48 Windeln)
Fr. 27.00 Flaschennahrung (Migros, hält ca. 3 Tage)
Der Kauf muss vor Auszahlung des nächsten Tagesansatzes nachgewiesen werden. 
Vorbehalten bleibt die Ausrichtung  weiterer unaufschiebbarer situationsbedingter Leistungen.
